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WERTUNG DER ANREGUNGEN
Für den Bebauungsplan SONDERGEBIET KLOSTERGUT
GRONAU - 1. Änderung und Ergänzung in der Gemeinde HEI-
DENROD, OT GREBENROTH fand die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit vom
24.02.2021 bis 25.03.2021 statt.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden mit Scoping wurde
gemäß § 4 (1) BauGB durchgeführt. Die Träger öffentlicher Be-
lange und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom
31.10.2022 aufgefordert, bis einschließlich zum 30.11.2022
eine Stellungnahme abzugeben.
KEINE STELLUNGNAHME
-
KEINE ANREGUNGEN
-

WERTUNG DER ANREGUNGEN
Zu den im Rahmen der gleichzeitigen Anhörung der Träger öf-
fentlicher Belange und öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (1)
und § 4 (1) BauGB vorgebrachten Anregungen ergibt sich
nach sorgfältiger Abwägung durch die Gemeindevertretung der
Gemeinde Heidenrod die nachfolgende Wertung, die jeweils
den vorgebrachten Anregungen gegenübergestellt ist.
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A Stellungnahme aus der Öffentlichkeit

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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A Stellungnahme aus der Öffentlichkeit

2.

Da das Klostergut Gronau unter Denkmalschutz steht, besteht ein öffentli-
ches Interesse daran, dass dieses auch für die Öffentlichkeit zugänglich
ist. Darüber hinaus dient die planungsrechtliche Sicherung der Straßen-
verkehrsfläche auch der Forstwirtschaft, da mit der Festsetzung der brei-
ten Straßenverkehrsfläche die Voraussetzung für die Befahrbarkeit für
den forstwirtschaftlichen Verkehr gesichert wird.

Die Gemeinde plant derzeit keinen Ausbau der zukünftigen öffentlichen
Erschließungsanlage, da aufgrund der angespannten Haushaltslage keine
Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung stehen. Falls Bauanträge zur Be-
bauung/Nutzungsänderung etc. im Bereich des Geltungsbereiches des ur-
sprünglichen Bebauungsplanes Klostergut Gronau gestellt werden, kön-
nen diese von der Gemeinde nur unter Voraussetzung des Abschlusses
eines Erschließungsvertrages zur verkehrlichen Erschließung genehmigt
werden.

Weiterhin stimmt der tatsächliche Verlauf des Weges nicht mit der Par-
zelle des Katasters überein. Die Parzelle befindet sich gänzlich im Besitz
der Eigentümer des Waldes und ist mit ca. 40-50 Jahre alten Douglasien
bewachsen. Der faktisch vorhandene Weg sowie die laut Planunterlagen
festgesetzte Straßenverkehrsfläche verlaufen teilweise über die Flurstü-
cke des Eigentümers des Klostergutes. Mit Hilfe des Bebauungsplanes
und der anschließenden Umlegung wird die Voraussetzung zur Sicherung
des Baumbestandes geschaffen.
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A Stellungnahme aus der Öffentlichkeit

Die Gebietsfestsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes sind
nicht Gegenstand der vorliegenden 1. Änderung und Ergänzung.
Ziel und Zweck des Bebauungsplanes ist die Sicherung der verkehrlichen
Erschließung des Klostergutes, nicht dessen planungsrechtliche Festset-
zung der Nutzung.

Zu 3.: Aufgrund der geringfügigen Größe des Plangeltungsbereichs,
wurde und wird von einer Änderung des Flächennutzungsplanes im Paral-
lelverfahren abgesehen. Die Abweichung wird im Zuge der generellen
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes angepasst. Da es sich folglich
um einen vorzeitigen Bebauungsplan gem. § 8 (4) BauGB handelt, ist die-
ser gem. § 10 (2) BauGB dem Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-
Kreises zur Genehmigung vorzulegen. Dieser Sachverhalt wird in der Be-
gründung im Kapitel „1.2.2 Flächennutzungsplan“ erläutert. Der Rheingau-
Taunus-Kreis sowie das Regierungspräsidium Darmstadt haben diese
Vorgehensweise in ihrer Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung nicht beanstandet.
Die Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche im Bebauungsplan hat
keine Auswirkungen auf den Gebietscharakter, der durch die Festsetzun-
gen gemäß BauNVO vorgegeben wird.

Zu 4.
Erschließungsalternativen wurden geprüft und haben sich als nicht um-
setzbar herausgestellt. Ein weiterer Anschluss an die Kreisstraße (K 612)
ist im Hinblick auf die Verkehrssicherung und aufgrund der Topographie
nicht möglich und wird aufgrund des bereits vorhandenen Anschlusses an
die K 612 auch als nicht sinnvoll erachtet. Seitens des Denkmalschutzes
wird zudem keine andere Zufahrt als die durch das Eingangstor zum Klos-
tergut zugelassen.

Die Einigung auf ein Notwegerecht zwischen dem Eigentümer des Klos-
tergutes und der Eigentümerin des erschließenden Weges konnte bislang,
trotz intensiver Bemühungen seitens der Gemeinde, nicht erzielt werden.
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A Stellungnahme aus der Öffentlichkeit

Die jeweils aktuellen Planunterlagen (Stand des letzten Beschlusses) kön-
nen nach entsprechender Terminvereinbarung auch außerhalb der Ausle-
gungsfrist im Bauamt der Gemeinde Heidenrod eingesehen werden.
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B Stellungnahme aus der Öffentlichkeit

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.



HEIDENROD - GREBENROTH Seite 8
B-PLAN Sondergebiet Klostergut Gronau – 1. Änderung und Ergänzung

B Stellungnahme aus der Öffentlichkeit

Die Holzpolterung und der Abtransport sind nach Erlangen der Rechts-
kraft des Bebauungsplanes auch weiterhin möglich und werden durch die
Planung nicht beeinträchtigt bzw. eingeschränkt. Die im aktuellen Entwurf
des Bebauungsplanes ausgewiesene Straßenverkehrsfläche ist breiter als
die bisher bestehende Zuwegung und begünstigt somit sowohl die
Holzpolterung, als auch den Abtransport.

Die Wegeverbindung war bisher schon für die Öffentlichkeit nutzbar und
diente stets als Verbindungsweg zum Klostergut Gronau sowie zur nörd-
lich gelegenen evangelischen Kirche „Auf dem Altenberg“ und dem dorti-
gen Friedhof. Der Bebauungsplan hat keinen Einfluss auf die Verkehrssi-
cherungspflicht, diese bleibt unverändert bestehen.
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B Stellungnahme aus der Öffentlichkeit

Da das Klostergut Gronau unter Denkmalschutz steht, muss das Gebäude
öffentlich zugängig sein. Die Gemeinde hat mehrfach versucht, eine Eini-
gung zwischen dem Eigentümer des Klostergutes sowie der Eigentümerin
des Waldes herbeizuführen, jedoch ohne Erfolg. Eine alternative Zuwe-
gung ist u.a. aufgrund des Denkmalschutzes nicht möglich. Diese kann al-
lein über das Tor erfolgen.

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich ein öffentliches Interesse für ein Um-
legungsverfahren. Wie üblich kann hierbei eine finanzielle Entschädigung
Ergebnis des Umlegungsverfahrens sein. Ein Vermögensschaden durch
das Vorhaben ist nicht erkennbar.
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus regionalplanerischer Sicht
keine Bedenken bestehen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Zuständigkeit der oberen Na-
turschutzbehörde nicht gegeben ist.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebiet nicht in einem Wasser-
schutzgebiet liegt.

Die Anmerkungen zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen.
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der vorsorgende Bodenschutz in
ausreichendem Maße berücksichtigt wurde.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Bezug auf Oberflächengewässer
und Immissionsschutz keine Bedenken bestehen.

Die Hinweise zum Abwasser und anlagenbezogenen Gewässerschutz
werden zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise zur Abfallwirtschaft, insbesondere zur Beachtung des Merk-
blatts „Entsorgung von Bauabfällen“, werden zur Kenntnis genommen.
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Ein Hinweis auf die Beachtung des genannten Merkblatts wird unter C.
Hinweise, 4. Abtrag, Lagerung und Einbau von Bodenmaterial aufgenom-
men.

Die Hinweise der Bergaufsicht werden zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise zur Beteiligung des Kampfmittelräumdienstes werden zur
Kenntnis genommen.
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NR. 2 KREISAUSSCHUSS DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES,
BAD SCHWALBACH

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 2 KREISAUSSCHUSS DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES,
BAD SCHWALBACH

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 2 KREISAUSSCHUSS DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES,
BAD SCHWALBACH

Die Anmerkungen zum Brandschutz werden zur Kenntnis genom-
men.

Planzeichnung
1. Vermassung/Darstellung

a: Das Symbol WR wird aus der Legende entfernt.

b: Der Anregung wird gefolgt. Es werden weitere Bemaßungen an
der Straßenverkehrsfläche hinzugefügt. Der Bestandsweg wird
ebenfalls zur besseren Nachvollziehbarkeit der Lage der Straßen-
verkehrsfläche in die Planzeichnung eingepflegt.

c: Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Private Er-
schließung“ ist unverändert aus dem ursprünglichen Bebauungs-
plan übernommen. Weitere Vermaßungen sind aufgrund der nicht
geometrischen Ausprägung der Fläche nicht möglich.

d: Eine anderweitige, einvernehmliche Regelung zur Erschließung
des Klostergutes Gronau konnte nicht erwirkt werden. Der Ge-
meinde ist nicht bekannt, dass sich der Eigentümer des Klostergu-
tes ein Notwegerecht erstritten hätte. Eine Einigung mit der Eigen-
tümerin der übrigen Flächen konnte ebenfalls nicht erzielt werden.
Da es sich bei dem Klostergut um ein bedeutungsvolles Kultur-
denkmal handelt, ist eine öffentliche Zugänglichkeit dessen erfor-
derlich. Somit besteht ein öffentliches Interesse an der Sicherung
der Erschließung des Klostergutes durch die angestrebte Bebau-
ungsplanänderung.
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NR. 2 KREISAUSSCHUSS DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES,
BAD SCHWALBACH

Weiterhin befinden sich auf der eigentlichen Wegeparzelle des er-
schließenden Weges Douglasien mit einem Alter von ca. 40 – 50
Jahren. Diese Parzelle gehört der Eigentümerin des Waldes. Um
die Rodung dieser Bäume zu verhindern, verläuft die festgesetzte
Straßenverkehrsfläche der Bebauungsplanänderung über Flurstü-
cke, welche sich im Eigentum des Klostergutes befinden.

e: Der Anregung wird gefolgt. Es werden weitere Bemaßungen an
der Privaten Grünfläche „Zweckbestimmung Extensive Wiese“
hinzugefügt.

f: Das Flurstück 31/4, Flur 3, war bereits im ursprünglichen Be-
bauungsplan als Private Grünfläche „Extensive Wiese“ festge-
setzt.
Der Verlauf des faktisch vorhandenen Weges stimmt nicht mit
dem Verlauf der Wegeparzelle Flurstück 15, Flur 3, überein. Die
geringe Teilfläche des Flurstücks, welche nun als Private Grünflä-
che „Extensive Wiese“ ausgewiesen ist, ist aktuell begrünt und
nicht versiegelt bzw. wird nicht als Weg genutzt. Der Verlauf der
neu festgesetzten Straßenverkehrsfläche orientiert sich am Be-
standsweg. Es wurde davon abgesehen, sich am Verlauf des
Flurstücks zu orientieren, da die Einmündung der Wegeparzelle in
die Kreisstraße stark von der tatsächlichen Einmündung abweicht.

Textliche Festsetzungen
A Planungsrechtliche Festsetzungen

Zu 1. und 2.:
Der erste Spiegelstrich zur 1. Festsetzung wird überarbeitet. Es
sind keine Stellplätze auf der Straßenverkehrsfläche vorgesehen.
Die Formulierung hierzu wird gestrichen.
Die Straßenverkehrsfläche ist in der Festsetzung ausreichend be-
schrieben.
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NR. 2 KREISAUSSCHUSS DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES,
BAD SCHWALBACH

Die Hinweise zum Denkmalschutz werden zur Kenntnis genom-
men.
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NR. 2 KREISAUSSCHUSS DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES,
BAD SCHWALBACH

Die Anregung der Unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis
genommen. Die naturschutzrechtliche Zuordnung der Maßnahme
(Ökokonto) wird der Unteren Naturschutzbehörde mitgeteilt.
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NR. 3 HESSEN MOBIL, WIESBADEN

Der Hinweis zur Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 4 HESSEN FORST, Forstamt Bad Schwalbach

Zu 1.): Der Anregung wird gefolgt, das Hessische Waldgesetz
(HwaldG) wird zu den Rechtsgrundlagen hinzugefügt.

Zu 2.): Der Hinweis zu Verkehrssicherungs-Forderungen wird zur
Kenntnis genommen.

Zu 3.): Die Eigentümerin der Waldflächen hat sich gegen die Auf-
nahme des Bereichs westlich der festgesetzten Straßenverkehrs-
fläche ausgesprochen. Da hierfür kein Planerfordernis besteht,
sondern die Sicherung der Erschließung des Klostergutes das Ziel
der Änderung des Bebauungsplanes darstellt, hat sich die Ge-
meinde dafür entschieden, den Geltungsbereich mit der Straßen-
verkehrsfläche im Westen abzuschließen.
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NR. 4 HESSEN FORST, Forstamt Bad Schwalbach

Zu 4.): Der Hinweis zur Einholung einer Waldumwandlungsgeneh-
migung wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis zu den waldbaulichen Sicherungsmaßnahmen wird
ebenfalls zur Kenntnis genommen.
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WERTUNG DER ANREGUNGEN
Für die Änderung des Bebauungsplanes wurde das Parallel-
verfahren nach § 4a (2) i.V.m. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB
durchgeführt.
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
15.12.2022 aufgefordert, bis einschließlich zum 31.01.2023
eine Stellungnahme abzugeben. Parallel hierzu erfolgte die öf-
fentliche Auslegung in der Zeit vom 15.12.2022 bis einschließ-
lich 31.01.2023 im Rathaus der Gemeinde Heidenrod, Rat-
hausstraße 9, Zimmer 203.

KEINE STELLUNGNAHME
NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROß-GERAU
NR.   8 HESSEN ARCHÄOLOGIE, Landesamt für Denkmal-

pflege, Abt. Archäologie und paläontologische Denk-
malpflege, WIESBADEN

NR.   9 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN,
Abt. Bau- und Kunstdenkmäler, WIESBADEN

NR. 10 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN
(LBIH), Niederlassung West, WIESBADEN

NR. 12 FINANZAMT DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES,
BAD SCHWALBACH

NR. 13 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABE,
Sparte Verwaltungsaufgaben, DÜSSELDORF

NR. 14 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELT-
SCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDES-
WEHR, Referat Infra I 3 TÖB, BONN

NR. 21 WESTNETZ GmbH, DRW-S-LK-TM, DORTMUND
NR. 25 FRAPORT AG, FRANKFURT AM MAIN

NR. 26 DEUTSCHE BAHN SERVICE IMMOBILIEN GmbH
  AG, Ndlg Frankfurt, FRANKFURT AM MAIN
NR. 27 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GmbH, LAN-

GEN
NR. 28 DEUTSCHE POST AG, BONN
NR. 29 ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS,

IDSTEIN
NR. 31 RHEINGAU-TAUNUS-VERKEHRSGESELLSCHAFT,

TAUNUSSTEIN
NR. 33 KREISHANDWERKERSCHAFT WIESBADEN
NR. 34 STAATLICHE TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HES-

SEN, FRANKFURT AM MAIN
NR. 36 LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN, KAS-

SEL
NR. 37 HESSISCHER RUNDFUNK, FRANKFURT
NR. 38 BISCHÖFLICHES ORDINARIAT, Dezernat Finanzen,

LIMBURG
NR. 39 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN

IN HESSEN, FRANKFURT AM MAIN
NR. 40 EVANGELISCHE KIRCHE IN HESSEN – NASSAU,

DARMSTADT
NR. 41 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD

(SDW) HESSEN e.V., WIESBADEN
NR. 42 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU),

Landesverband Hessen e.V., WETZLAR
NR. 43 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ

DEUTSCHLAND, Landesverband Hessen e.V.,
FRANKFURT AM MAIN

NR. 44 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ OV HEI-
DENROD, HEIDENROD

NR. 45 BOTANISCHE VEREINIGUNG FÜR NATURSCHUTZ
IN HESSEN (BNVH) e.V., WETTENBERG

NR. 46 LANDESJAGDVERBAND HESSEN e.V., BAD NAU-
HEIM
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NR. 47 VERBAND HESSISCHER SPORTFISCHER e.V.
(VHSF), WIESBADEN

NR. 48 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLO-
GIE UND NATURSCHUTZ e.V. (HGON), ECHZELL

NR. 49 DEUTSCHE GEBIRGS- UND WANDERVEREINE
(DGW), Landesverband Hessen e.V., WEILROD

NR. 50 DEUTSCHE BAHN NETZ AG, Ndlg. Mitte – Immobili-
enmanagement, FRANKFURT AM MAIN

NR. 51 MAGISTRAT DER STADT TAUNUSSTEIN
NR. 52 MAGISTRAT DER STADT BAD SCHWALBACH
NR. 53 STADTVERWALTUNG ELTVILLE
NR. 54 STADTVERWALTUNG LORCH
NR. 56 GEMEINDEVORSTAND DER GEMEINDE AARBER-

GEN
NR. 57 GEMEINDEVORSTAND DER GEMEINDE HOHEN-

STEIN
NR. 58 VERBANDSGEMEINDE AAR-EINRICH, KAT-

ZENELNBOGEN
NR. 60 GEMEINDEVORSTAND DER GEMEINDE SCHLAN-

GENBAD
NR. 61 GEMEINDEVORSTAND DER GEMEINDE HEIDEN-

ROD, Frauenbeauftragte Frau Becker, HEIDENROD-
LAUFENSELDEN

KEINE ANREGUNGEN
NR.   3 AMT FÜR BODENMANAGEMENT, LIMBURG
NR.   7 LANDKREIS LIMBURG-WEILBURG, Amt für den

ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Ver-
braucherschutz, LIMBURG-WEILBURG

NR.  11 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN,
Niederlassung Rhein-Main, Fachbereich CCWZ,
FRANKFURT AM MAIN

NR.  15 EISENBAHNBUNDESAMT, Standort Frankfurt,
FRANKFURT AM MAIN

NR.  16 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, Arbeitsamt Wies-
baden, WIESBADEN

NR.  17 POLIZEIPRÄSIDIUM WESTHESSEN, Polizeidirektion
Rheingau-Taunus, BAD SCHWALBACH

NR.  20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-
TAUNUS, WIESBADEN

NR.  24 VODAFONE HESSEN GmbH & Co. KG, DÜSSEL-
DORF

NR.  35 DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH
NR.  55 STADTVERWALTUNG OESTRICH-WINKEL
NR.  59 VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NASTÄTTEN

WERTUNG DER ANREGUNGEN
Zu den im Rahmen der gleichzeitigen Anhörung der Träger öf-
fentlicher Belange und öffentlichen Auslegung nach § 4a (2)
i.V.m. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB vorgebrachten Anregungen
der Träger öffentlicher Belange ergibt sich nach sorgfältiger
Abwägung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Hei-
denrod die nachfolgende Wertung, die jeweils den vorgebrach-
ten Anregungen gegenübergestellt ist.
Die im Rahmen der öffentliche Auslegung nach § 3 (2) BauGB
vorgebrachten Anregungen aus der Bürgerschaft sind unter
den Nummern 22 bis 26 gewertet.
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A STELLUNGNAHME AUS DER ÖFFENTLICHKEIT

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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A STELLUNGNAHME AUS DER ÖFFENTLICHKEIT

Die Inanspruchnahme der im ursprünglichen Bebauungsplan als
Stellplätze ausgewiesenen Flächen dient dem Ausbau der Stra-
ßenverkehrsfläche. Die Vergrößerung der als Private Grünfläche
„Extensive Wiese“ ausgewiesenen Fläche mindert den Eingriff,
welcher durch die Vergrößerung der Straßenverkehrsfläche vor-
bereitet wird. Dieser Sachverhalt ist auf Seite 12 der Begründung
im Umweltbericht beschrieben. Für den Bereich wurde die maxi-
male Anzahl an möglichen Stellplätzen ausgewiesen. Die Fest-
setzung eines Busparkplatzes ist nicht Ziel des Bebauungspla-
nes, hierbei geht es allein um die Sicherung der Erschließung
des Klostergutes.

Die in der Planzeichnung festgesetzten Stellplätze im nordöstli-
chen Teil des Geltungsbereichs stimmen mit den festgesetzten
Stellplätzen des ursprünglichen Bebauungsplanes an dieser
Stelle überein.
Aus Sicht der Gemeinde ist kein Unterschied in Bezug auf die
Lage der 3 festgesetzten öffentlichen Stellplätze erkennbar. Von
einer Verlegung dieser wird abgesehen.

Die Baugenehmigung BA 2011/15 ist mit dem in der Begründung
in Kapitel 1 genannten Gerichtsurteil für ungültig erklärt worden.
Die nachträgliche Heilung ist nicht Gegenstand der vorliegenden
Bebauungsplanänderung. Das Thema „Löschwasser“ wurde im
ursprünglichen Bebauungsplan behandelt und ist ebenfalls nicht
Gegenstand der vorliegenden Bebauungsplanänderung. Eine
neue Baugenehmigung kann vom Eigentümer des Klostergutes
beantragt werden.

Die Erforderlichkeit der Lageänderung der 3 öffentlichen Stell-
plätze ist nicht ersichtlich.

Die ökologische Wertigkeit eines Schotterweges steht in keiner
Relation zu der einer Extensiven Wiese, unabhängig von deren
Lage zwischen der Kreisstraße und der vorgesehenen Straße.
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Ein Hügel ist im Bebauungsplan nicht vorgesehen.
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A STELLUNGNAHME AUS DER ÖFFENTLICHKEIT
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A STELLUNGNAHME AUS DER ÖFFENTLICHKEIT
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Die Hinweise zum nachsorgenden Bodenschutz werden zur
Kenntnis genommen.

Die Hinweise zum Thema Abfallwirtschaft werden zur Kenntnis
genommen.
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Die Anmerkungen zum Thema Bergaufsicht werden zur Kenntnis
genommen.

Durch die Bebauungsplanänderung wird die Möglichkeit zur Ein-
haltung der Grundpflichten der Waldbesitzenden gem. § 3
HWaldG nicht eingeschränkt. Die Nutzung der festgesetzten
Straßenverkehrsfläche durch den forstwirtschaftlichen Verkehr ist
gewehrleistet.
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Die Lagerung von Holz in den äußeren Bereichen der Straßen-
verkehrsfläche bleibt auch weiterhin möglich.

Der Hinweis zum Bedarf einer Waldumwandlungsgenehmigung
wird zur Kenntnis genommen.

Eine alternative Erschließungsmöglichkeit ist aus topographi-
schen, verkehrstechnischen sowie denkmalschützenden Grün-
den nicht möglich. Die Breite von 9,50 m ist aufgrund des Ziel-
und Quellverkehrs vom und zum Klostergut sowie vor allem auch
aufgrund der notwendigen Holzpolterung und des Abtransports
des Holzes notwendig.
Eine Verlegung der Straßenverkehrsfläche im nördlichen Bereich
nach Osten ist nicht möglich, da das Klostergut Gronau auf die
Stellplätze benötigt.
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NR. 1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung,
DARMSTADT

Der Anregung wird gefolgt. Die Katastergrundlage wird entspre-
chend korrigiert.

Der Hinweis, dass die obere Naturschutzbehörde für den vorlie-
genden Bebauungsplan nicht zuständig ist, wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Hinweis zum Kampfmittelräumdienst wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Fachbereich 3,
KREISAUSSCHUSS, BAD SCHWALBACH

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Fachbereich 3,
KREISAUSSCHUSS, BAD SCHWALBACH

Die Anregung der Unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis
genommen. Die naturschutzrechtliche Zuordnung der Maßnahme
(Ökokonto) wird der Unteren Naturschutzbehörde mitgeteilt.

Planzeichnung
1. Vermassung/Darstellung
a: Der Anregung wurde bereits im Rahmen der Abwägung der
Stellungnahme der frühzeitigen Beteiligung gefolgt. Das Symbol
WR befindet sich nicht in der Legende des Entwurfs.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Fachbereich 3,
KREISAUSSCHUSS, BAD SCHWALBACH

b: Der Anregung wurde bereits im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gefolgt. Der Entwurf enthält weitere Bemaßungen der
Straßenverkehrsflächen. Zusätzliche Bemaßungen sind aufgrund
des Straßenverlaufs nicht möglich.

c: Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Private Er-
schließung“ ist unverändert aus dem ursprünglichen Bebauungs-
plan übernommen. Weitere Vermaßungen sind aufgrund der
nicht geometrischen Form der Fläche nicht möglich.

d: Eine anderweitige, einvernehmliche Regelung zur Erschlie-
ßung des Klostergutes Gronau konnte nicht erwirkt werden. Der
Gemeinde ist nicht bekannt, dass sich der Eigentümer des Klos-
tergutes ein Notwegerecht erstritten hätte. Eine Einigung mit der
Eigentümerin der übrigen Flächen konnte ebenfalls nicht erzielt
werden. Da es sich bei dem Klostergut um ein bedeutungsvolles
Kulturdenkmal handelt, ist eine öffentliche Zugänglichkeit dessen
erforderlich. Somit besteht ein öffentliches Interesse an der Si-
cherung der Erschließung des Klostergutes durch die ange-
strebte Bebauungsplanänderung.
Weiterhin befinden sich auf der eigentlichen Wegeparzelle des
erschließenden Weges Douglasien mit einem Alter von ca. 40 –
50 Jahren. Diese Parzelle gehört der Eigentümerin des Waldes.
Um die Rodung dieser Bäume zu verhindern, verläuft die festge-
setzte Straßenverkehrsfläche der Bebauungsplanänderung über
Flurstücke, welche sich im Eigentum des Klostergutes befinden.

e: Der Anregung wurde bereits im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gefolgt. Der Entwurf enthält weitere Bemaßungen der
Privaten Grünfläche Zweckbestimmung „Extensive Wiese“. Zu-
sätzliche Bemaßungen sind aufgrund der Ausrichtung der Fläche
nicht möglich.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Fachbereich 3,
KREISAUSSCHUSS, BAD SCHWALBACH

f: Das Flurstück 31/4, Flur 3, war bereits im ursprünglichen Be-
bauungsplan als Private Grünfläche „Extensive Wiese“ festge-
setzt.
Der Verlauf des tatsächlichen Weges stimmt nicht mit dem Ver-
lauf der Wegeparzelle Flurstück 15, Flur 3, überein. Die geringe
Teilfläche des Flurstücks, welche nun als Private Grünfläche „Ex-
tensive Wiese“ ausgewiesen ist, ist aktuell begrünt und nicht ver-
siegelt bzw. wird nicht als Weg genutzt. Der Verlauf der neu fest-
gesetzten Straßenverkehrsfläche orientiert sich am Bestands-
weg. Es wurde davon abgesehen, sich am Verlauf des Flurstücks
zu orientieren, da die Einmündung der Wegeparzelle in die Kreis-
straße stark von der faktisch vorhandenen Einmündung ab-
weicht.

Textliche Festsetzungen:

1.Planungsrechtliche Festsetzungen

Zu 1. und 2.:
Der erste Spiegelstrich der ersten Festsetzung war bereits im
Entwurf des Bebauungsplanes überarbeitet, der im Rahmen der
Beteiligung nach § 4 (2) BauGB versendet wurde. Es sind keine
Stellplätze innerhalb der Straßenverkehrsfläche vorgesehen.

Die Hinweise zum Denkmalschutz werden zur Kenntnis genom-
men.
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NR. 4 HESSEN MOBIL, WIESBADEN

Der Hinweis zur Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 6 HESSEN FORST, Forstamt Bad Schwalbach,
   BAD SCHWALBACH

Die Stellungnahme vom 01.11.2022, welche im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung eingegangen ist, ist auf den Seiten 21 und 22
inklusive der Abwägung der Stellungnahme dargestellt.

Der Hinweis zur Einholung einer Waldumwandlungsgenehmi-
gung wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 18 SYNA GmbH, IDSTEIN
NR. 19 ENERGIEREGION TAUNUS GOLDENER GRUND
   GmbH & Co. KG, BAD CAMBERG

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 4

NR. 18 SYNA GmbH, IDSTEIN
NR. 19 ENERGIEREGION TAUNUS GOLDENER GRUND
   GmbH & Co. KG, BAD CAMBERG

Die Kabelverlegung wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 22 PLEDOC, ESSEN

Die Gemeinde Heidenrod wird die Fa. PleDoc über etwaige ex-
terne Ausgleichsflächen und -maßnahmen benachrichtigen.
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NR. 22 PLEDOC, ESSEN

Die Übersichtskarte wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 23 DEUTSCHE TELEKOM NETZPRODUKTION GmbH,
TI NL Mitte, PTI 12, MAINZ

Die Hinweise der Telekom zu Telekommunikationslinien im Plangebiet
wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 30 RHEIN-MAIN-VERKEHRSVERBUND GmbH, HOFHEIM

Da die Bebauungsplanänderung allein die straßenverkehrliche Er-
schließung des Klostergut Gronau planungsrechtlich sichern soll, ergibt
sich nicht die Notwendigkeit, ein ÖPNV-Konzept zu entwickeln.
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NR. 32 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, WIESBADEN

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 32 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, WIESBADEN

Die Baugenehmigung BA 2011/15 ist mit dem in der Begründung
in Kapitel 1 genannten Gerichtsurteil für ungültig erklärt worden.
Die nachträgliche Heilung ist nicht Gegenstand der vorliegenden
Bebauungsplanänderung.
Eine neue Baugenehmigung kann vom Eigentümer des Kloster-
gutes beantragt werden.

Die Vergrößerung der als Private Grünfläche „Extensive Wiese“
ausgewiesenen Fläche mindert den Eingriff, welcher durch die
Vergrößerung der Straßenverkehrsfläche vorbereitet wird. Dieser
Sachverhalt ist auf Seite 12 der Begründung im Umweltbericht
beschrieben. Für den Bereich wurde die maximale Anzahl an
möglichen Stellplätzen ausgewiesen. Die Festsetzung eines
Busparkplatzes ist nicht Ziel des Bebauungsplanes, hierbei geht
es allein um die Sicherung der Erschließung des Klostergutes.
Auch die Festsetzung von Fahrradstellplätzen ist nicht Ziel und
Zweck dieses Bebauungsplanes.

Ein Planerfordernis in der beschriebenen Art ist nicht feststellbar.

Die Löschwasserthematik wurde im Rahmen des ursprünglichen Be-
bauungsplanes behandelt. Die Baugenehmigung wurde für ungültig er-
klärt. Es obliegt dem Eigentümer, einen neuen Bauantrag zu stellen.

Ladestationen oder die Verlegung von Leerrohren sind nicht Gegen-
stand der Bauleitplanung.

Das betroffene Unternehmen konnte im Rahmen der beiden Be-
teiligungen der Öffentlichkeit eine Stellungnahme abgeben. Im
Rahmen der Beteilung nach § 3 (2) BauGB ist eine Stellung-
nahme des Unternehmens eingegangen.
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NR. 32 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, WIESBADEN
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NR. 62 FROMM FMP MAINZ

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 62 FROMM FMP MAINZ

Der Bebauungsplan „Sondergebiet Klostergut Gronau“ bleibt wei-
terhin rechtskräftig, sofern er nicht von Festsetzungen der 1. Än-
derung „überplant“ wird.

Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanes ist nicht die
Nutzung des Klostergutes, sondern die Sicherstellung der Er-
schließung.

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Sondergebiet Klostergut
Gronau“ ist nicht Gegenstand dieser Beteiligung.
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Das Verfahren zum Bebauungsplan „Sondergebiet Klostergut
Gronau – 1. Änderung und Ergänzung“ dient zum einen der Si-
cherstellung der Erschließung des Klostergutes. Dies ist auch
von öffentlichem Interesse, da das Klostergut unter Denkmal-
schutz steht und somit für die Öffentlichkeit zugänglich sein
muss. Weiterhin wird durch den Bebauungsplan, insbesondere
die Ausweisung einer breiten Straßenverkehrsfläche, auch die
Zufahrt für die holzwirtschaftlichen Tätigkeiten der Eigentümerin
des angrenzenden Waldes gesichert.

Die Gemeinde plant derzeit keinen Ausbau der zukünftigen öf-
fentlichen Erschließungsanlage, da aufgrund der angespannten
Haushaltslage keine Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung ste-
hen. Falls Bauanträge zur Bebauung/Nutzungsänderung etc. im
Bereich des Geltungsbereiches des ursprünglichen Bebauungs-
planes Klostergut Gronau gestellt werden, können diese von der
Gemeinde nur unter Voraussetzung des Abschlusses eines Er-
schließungsvertrages zur verkehrlichen Erschließung genehmigt
werden.

Die Stellungnahme vom 13.04.2021 des Umwelt- und Forstpla-
nungsbüros Kessler wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung gewertet und ist auf Seite 7-9 aufgeführt.
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Die Wertung der Stellungnahme wird auf der übernächsten Seite
fortgesetzt.
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Die Wertung der Stellungnahme wird auf der nächsten Seite fort-
gesetzt.
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NR. 62 FROMM FMP MAINZ

Der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen. Beim Verlauf der
Straßenverkehrsfläche wurde sich weitestgehend am Bestands-
weg orientiert, um die naturschutzrechtlichen Eingriffe zu mini-
mieren. Auch die vergrößerte Ausweisung der Privaten Grünflä-
che „Extensive Wiese“ soll diesem Zweck dienen. Dies ist auch
auf Seite 12 des Umweltberichts beschrieben.
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Die Gemeinde plant derzeit keinen Ausbau der zukünftigen öf-
fentlichen Erschließungsanlage, da aufgrund der angespannten
Haushaltslage keine Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung ste-
hen. Falls Bauanträge zur Bebauung/Nutzungsänderung etc. im
Bereich des Geltungsbereiches des ursprünglichen Bebauungs-
planes Klostergut Gronau gestellt werden, können diese von der
Gemeinde nur unter Voraussetzung des Abschlusses eines Er-
schließungsvertrages zur verkehrlichen Erschließung genehmigt
werden.

Entsprechend der 1. Planungsrechtlichen Festsetzung des Bebau-
ungsplanes ist die Straße lediglich auf 5,50 m zu befestigen. Auf bei-
den Seiten ist ein 2 m breiter, versickerungsfähiger und begrünbarer
Belag festgesetzt. Die Holzpolterung bleibt weiterhin möglich.

Die Hinweise auf die Vorschriften des Hessischen Waldgesetzes wer-
den zur Kenntnis genommen. Deren Einhaltung werden durch den Be-
bauungsplan nicht beeinträchtigt.
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Wie dem Kapitel „1.2.2 Flächennutzungsplan“ der Begründung zum
Bebauungsplan zu entnehmen ist, entspricht der Bebauungsplan dem
Flächennutzungsplan 1997 der Gemeinde Heidenrod nicht gänzlich.
Aufgrund der flächenmäßig und inhaltlich nur sehr geringfügigen Ände-
rung, welche durch den Bebauungsplan vorbereitet wird, wird der Flä-
chennutzungsplan nicht im Parallelverfahren geändert, sondern im
Zuge der generellen Fortschreibung angepasst. Der Bebauungsplan
muss dadurch dem Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises zur
Genehmigung vorgelegt werden. Von Seiten des Kreises und von Sei-
ten des Regierungspräsidiums gab es keine Anmerkungen in den Stel-
lungnahmen zu dieser Vorgehensweise.

Planungsbüro Hendel + Partner

Wiesbaden, den 02.03.2023


